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Hinweis auf Stammrechtssatz
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Stammrechtssatz

Voraussetzung für die Anwendung des § 6 Abs. 1 Z 4 AsylG 2005 ist, dass ein Verbrechen im Sinne des § 17 StGB

begangen wurde. Erst in einem zweiten Schritt ist zu prüfen, ob es sich dabei - oder gegebenenfalls in einer

Zusammenschau mehrerer begangener Delikte - um ein besonders schweres Verbrechen handelt.
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